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Amtliche Bekanntmachung

Hinweis auf das Widerspruchsrecht gem. § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes über Auskünfte von
Personendaten an Parteien und vergleichbare Stellen.

Die Meldebehörde darf nach § 50 Abs. l. des Bundesmeldegesetzes in den sechs der Wahl oder
Stimmabgabe vorangehenden Monaten für Wahlen und verfassungsrechtlichen Abstimmungen
Auskünfte über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Wahl- oder
Abstirhmungsberechtigten erteilen, wenn für die Zusammensetzung der Daten das Lebensalter
bestimmend ist und die Wahl- oder Abstimmungsberechtigten dieser Auskunftserteilung nicht
widersprochen haben. Auskünfte über Geburtstage dürfen nicht erteilt werden.

Diese Melderegisterauskünfte dürfen an Parteien, Wählergruppen, andere Träger von
Wahlvorschlägen sowie an die für Abstimmungen benannten Vertrauens- und Vertretungsperson
nur für Zwecke der Wahlwerbung erteilt werden.

Auf das Widerspruchsrecht mit Hinblick auf die bevorstehende Wahl der Bürgermeisterin /
des Bürgermeisters 2026 wird hiermit hingewiesen.

Der Widerspruch ist bei der Stadt Schwarzenbek, Der Bürgermeister, Bürgerservice,
Ritte r-Wu lf- Plalz L, 23,493 Schwa rze n be k, sch rift | ich einzu reichen.

Schwa rzen bek, den 12.01.2026

Stadt Schwarzenbek
Der Bürgermeister
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Norbert Lütjens
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